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gilt bei der Ehe II noch ſtärkerem Grade, Als bei den anderen QAra·/·
menten; denn etztere müſſen wenigſtens einem öffentlichen Sünder
verweigert werden; aber von der Eingehung der Ehe hat der Pfarrereinen öffentlichen Konkubinarier oder einen öffentlichen Wucherer nichtzurückzuweiſen; denn hier ſt ETL nid ender noch amtlicher Ver
walter des Sakramentes, ondern EL aſſiſtiert bloß als Zeuge oder
öffentlicher btar dieſem eS aber nicht zu, über die Würdigkeitdes Empfängers abzuurteilen, ondern dem Vertrag öffentliche Glaub  ·
würdigkeit 3u verleihen und 3u bezeugen, VaS Unter ſeinen Augenvorgeht Die Mitwirkung des Pfarrers 3JUum unwürdigen Emp⸗fang der Ehe als Sakrament iſt eine rein materielle, und wird ihmnicht zur Schuld gerechnet. Er kann eben ſeine ſſiſtenz nicht ver
weigern, welche c als öffentlicher Beamter leiſten muß Darin
CTL einem öffentlichen btar oder Richter gleich,‚ der auch ſeine Amts⸗
leiſtung zu einem geſetzmäßigen Vertrage nicht verweigern kann. Wenn

aber den betreffenden gut ermahnen und vom unwürdigen Empffang des Sakramentes zurückhalten kann, dann hat das CL·
ing Aus Liebespflicht 3u tun; Allein jener darauf beſteht und
ohne ſich mit ott 3u verſöhnen) die Ehe ſchließen will, dann kann
EL (der Arrer wie oben Tklärt iſt, ſeine Aſſiſtenz nicht verweigern.“Man 1e alſo der gelehrte Theologe le mn der amtlichen Stellungdes zuſtändigen Pfarrers Grund genug, Um auch olche Brautleute,
we Im Stande der Sünde ſind und 8 ELr zuu Sinnesänderunnicht bewegen kann, zur Eheſchließung zuzulaſſen, 14, dieſelben
ſchließlich nicht abweiſen 3u dürfen, ⁰ ange ſie nicht ein eigentlichesEhehindernis 0  en oder nicht etwa von jeder Gemeinſchaft mit der
Kirche ausgeſchloſſen In

Valkenburg Holland A ugu Lehmkuhl
III („Notwehrlüge“ der „geheimer Vorbehalt“.)In einem Aufſatze über „Eduard von Hartmann Syſtem der Ethik“

(Theol U. Gl., VS., 288 75 gibt Dr Strehler die niter⸗
ſcheidung Hartmanns zwiſchen Notlüge zur Abwendung größeren
Schadens und Notwehrlüge gegen unberechtigtes EindringenIn die perſönlichen Verhältniſſe. Die Notlüge iſt nach Hartmann immer
verwerflich, die Notwehrlüge aber ebenſo berechtigt, Vie die Körper⸗
verletzung AQus Notwehr; In eiden Fällen iſt die Vorausſetzung, daß
die Frage oder Gewaltanwendung eine unberechtigte iſt Strehler be
merkt dann: „Mir ſcheint, daß die Annahme dieſer Unterſcheidung
ſich Aus inneren Gründen nahe legt und daß dadurch das Kapitel

inneren Vorbehalt' beträchtlich n Umfang verlteren würde.“
Daß aber mit Annahme der Erlaubtheit der Notwehrlüge das

chriſtliche Sittengeſetz beträchtlich an Konſequenz und Genauigkeit ver
lieren würde, darf Urchaus ni überſehen werden.

Notwehrlüge beſagt eine Lüge Aus Notwehr, eine wiſſentlich
falſche Ausſage und beabſichtigte Täuſchung eines anderen, —Aum deſſen
unberechtigte rage zurückzuweiſen. Gewiß braucht der Menſch mM
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raktiſchen Leben enn poſitives Schutzmittel für die Bewahrung von
Geheimniſſen In perſönlichen Verhältniſſen, aber noch mehr Im öffent⸗lichen Intereſſe. Unberechtigte Fragen ſind Beläſtigungen, ielfach mit
drohendem Schaden verbunden, ſo daß der Gefragte n Not iſt muſich verteidigen, einen Schaden, der ihm oder der Allgemeinheit 9˙
wachſen kann, abwenden. Die Gründe für Not und Notwehrlügekönnen ſo nahe liegen, daß ſie ſich mn Theorie Unmittelbar berühren,In der Praxis aber ohneweiters verwechſelt werden. Es iſt wirklichnicht einzuſehen, m  7 venn die Notwehrlüge Erlau ſein ſoll, die
Notlüge verboten iſt Lüge iſt Lüge, ob Aus dieſem oder jenem Grunde
geſprochen, Lügen iſt innerlich und abfauch eines en Zweckes ni

Olu ſchlecht, alſo niemals erlaubt,
Bei der körperlichen Notwehr ieg die Sache anders Dieſe iſterlaubt, inſoferne ſie notwendig ſt, um das Ut des eigenen Lebens

3u retten, eil eben der ungerechte Angreifer das unantaſtbare Rechtauf ſeinen Leib verwirkt hat Dieſe Art Notwehr iſt aber nUur 9e⸗ſtattet, kein nderes Mittel des Se  V vorhanden iſtDie Autoren erklären, die Tötung oder Verwundung des Angreifersdürfe nicht beabſichtigt, ondern zugelaſſen werden. 1iſt dieſe Unterſcheidung wohl wenig von Bedeutung, da dem Angegriffenen mei nicht die Zeit zur ruhigen Ueberlegung zur Verfügungſte Bei einer unberechtigten Frage hingegen kann die Antwort
ganz leicht verſchoben werden, und dann kann unſchwer auchein Mittel gefunden werden, das den Gefragten und eine Intereſſenſchützt, ohne dem Frageſteller direkt 3u ſchaden Und dieſes Mittel
iſt eben der ſogenannte „geheime Vorbehalt“, eine Antwort, 5die Wahrheit nicht verletzt, aber ſie doch —. erdeckt, daß die unbe—
rechtigte Frage zurückgewieſen iſt

Daß das Kapitel vom „inneren Vorbehalt“ beträchtlich ange iſt,kann wohl ni behauptet werden. Lüge und eine der Lüge gleicheRedeweiſe iſt verboten, eine die Wahrheit enthaltende und eckende
Redeweiſe iſt erlaubt, der Fragende kein Recht hat, die Wahrheit 3u erfahren, wenn der Irrtum nicht beabſichtigt, ondern nur
Qus wichtiger Urſache zugelaſſen wird und kein bedeutender
Schaden araus en  E Das ſt die ganze Le von der Mental—
reſtriktion, deren Beweis In allgemein anerkannten Grundſätzen ereits
enthalten iſt

So Ird der Pflich der Wahrhaftigkeit und dem Gebote, Ge
heimniſſe 3u bewahren, viel beſſer icherer und genauer entſprochen,als durch die Annahme einer keineswegs durchgreifenden Unterſcheidungwiſchen Not: und Notwehrlüge und durch die Geſtattung von etwas
innerlich Schlechtem, das ur keinen Zweck gut gemacht ird

Die atholiſche Moraltheologie hat keine Urſache, ein wohl be
gründetes Kapitel 3u kürzen oder anderweitig 3u erſetzen.

Stift St Florian. Prof Aſenſtorfer.


